
 

Antrag auf Vereinsbezuschussung 2026 
für das abgelaufene Vereinsjahr 2025 
 

Antragstellender Verein/Anschrift/gesetzl. Vertreter 
 
Verein: 
 
 
 
 
 
Bank: 
IBAN: 
 
 

 

Antragsschluss: 30.06.2026 (Eingang bei der Stadt) 
 

Förderung Zuschussfähiger Betrag 
Anrechenbare Anzahl 

Fördersatz % 
Betrag in € 

Förderung in € 

Investitionen    

bauliche Investitionen   25 %  

Vereinstrachten   25 %  

sonstige Investitionen   25 %  

Sachaufwand    

Jugendzuschuss   15,00 €/Jugendl.  

Pauschalzuschuss  
musiktreibende Vereine  

 120,00/350,00/ 
450,00 € 

 

Pauschalzuschuss 
Jugendkapellen/-chöre  

 60,00/ 
120,00 € 

 

Pflegezuschüsse     

Rasenspielfelder  0,42 €/qm  

Tennisplätze  0,90 €/qm  

Hallenflächen  2,40 €/qm  

Schießanlagen  1,80 €/qm  

Zuschüsse 
Chorleiter/Dirigenten 

 1,70 €/Std.  

Zuschüsse 
Chorleiter/Dirigenten 

 1,10 €/Std.  

Reparaturen Instrumente 
und Geräte  

  
25 % 

 

Energiekosten   50 %  

Mietkosten     

Pachtkosten     

Anmerkungen:  
 Mindestaufwand 2.500,00 €, Mindestaufwand 250,00 €  
 Bitte Liste der Jugendlichen beifügen (Name, Geburtsdatum, Wohnort, getrennt nach  
   Einheimischen und Auswärtigen) 
 Chöre 120,00 €, Musikkapellen 350,00 €, bzw. 450,00 € bei über 40 Aktiven 
 Jugendkapellen 120,00 €, Jugendchöre 60,00 € 

 Zuschüsse für Übungsleiter (Sportvereine) sind beim Landkreis zu beantragen 

 Mindestaufwand 50,00 €, Antragsgrenze 2.000€ oder 20% Neupreis 

 nur für öffentliche Veranstaltungsräume (ohne Vereinsheime) und Sporteinrichtungen 
 Pacht- oder Erbbauzinszahlungen für von Vereinen bei der Stadt angemieteten Flächen können  
   bis zu einem Mindestbetrag von 500,00 € auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden 
 

Belege: Bitte die Belege entsprechend dem Antragsformular sortieren. 
Mitgliederzahl:  Bitte Mitgliedermeldung an den Fachverband vorlegen 
Vereinsbeitrag: Bitte Übersicht über Mitgliedsbeiträge beilegen 
 

Mit einer vollständigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen erleichtern Sie uns die Bearbeitung und 
vermeiden Rückfragen! 

 
 

Datum, Unterschrift 

 



 

Allgemeine Voraussetzungen für die Zuschussgewährung: 
 
Der Zuschuss wird bei fristgerechter Einreichung jeweils zum 30.06. eines Jahres für 
Maßnahmen des vorhergehenden Kalenderjahres unter Verwendung eines Vordrucks 
der Stadt Illertissen grundsätzlich nur dann gewährt, wenn 
 
 der Verein ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dient, seinen Sitz in Illertissen hat  
 und die Mehrzahl der Mitglieder Ihren Wohnsitz im Stadtgebiet haben; ebenso ist 
 erforderlich, dass der Verein im Vereinsregister eingetragen ist oder zumindest einem 
 eingetragenen Verein aufgrund seiner Vereinsstruktur gleichzustellen ist! Kirchliche 
 Jugendgruppen, die eine vereinsähnliche Führung aufweisen, werden den Vereinen 
 bei den laufenden Zuschüssen gleichgestellt. 
 
 in der Vereinssatzung festgehalten ist, dass das Vereinsvermögen im Falle der 

 Vereinsauflösung der Stadt zufällt oder einer von der Stadt eigenständig verwalteten 
bzw. rechtlich selbstständig geführten Einrichtung zugutekommt, 

 
 der Verein bei der Antragstellung mindestens 2 Jahre erfolgreich tätig ist; Ausnahmen 

 können zugelassen werden, soweit ein dringendes öffentliches Bedürfnis besteht und 
die Eingliederung in einen bestehenden Verein nicht möglich oder sinnvoll ist, 

 
 der Verein Eigentümer der zu bezuschussenden Anlagen/Gerätschaften ist und 
 gleichzeitig mindestens ein Eigenanteil von 30 % von Seiten des Vereins als 
 Eigenleistung erbracht wird, 
 
 der Verein aktive Vereins- und Jugendarbeit betreibt. 
 
 
Bei baulichen Investitionen (bzw. entsprechend bei größeren 
Beschaffungsmaßnahmen) ist zusätzlich Voraussetzung, dass 
 
 eine Mitgliedschaft in einem übergeordneten (bayerischen) Verband besteht (z.B.  
 BLSV, Bay. Sportschützenbund e.V., Allgäu -Schwäb. Musikbund ), 
 
 die Gesamtfinanzierung und eine angemessene und auf Dauer angelegte 
 Eigenfinanzierung des Vereins durch angemessene Mitgliedsbeiträge und anderweitige 
 Aktivitäten trotz der entsprechenden Folgekosten für die Zukunft gesichert ist, 
 
 der Verein ohne die kommunale Hilfe nicht in der Lage wäre, die für die Ausübung des 
 Vereinszwecks erforderlichen Maßnahmen bzw. Investitionen zu finanzieren bzw. den 
 laufenden Vereinsbetrieb sicherzustellen, 
 
 die Baumaßnahme erst nach Zuschussbewilligung begonnen worden ist bzw. eine 
 vorzeitige Baufreigabe unter Vorlage einer Kostenschätzung beantragt wurde, 
 
 der Verein sich verpflichtet, die geförderten Anlagen/Gerätschaften bei Bedarf für 
 Zwecke des Schulsports und der kommunalen Jugendarbeit mietfrei zur Verfügung zu 
 stellen. 
 
Soweit die fristgerechte Antragstellung bis zum 30.06. eines Jahres für die 
Aufwendungen des vorhergehenden Kalenderjahres versäumt wurde, können die 
entgangenen Zuschüsse ausnahmsweise auf Antrag im Rahmen des 
Zuschussverfahrens für das Folgejahr nachträglich berücksichtigt werden.  


